
P.b.b.   01Z022528 K
Erscheinungsort Linz
Verlagspostamt 4021 Linz

Seite 343

LANDESGESETZBLATT
FÜR OBERÖSTERREICH

Jahrgang 2006 111. StückAusgegeben und versendet am 18. Oktober 2006

Nr. 111 Umweltprüfungsverordnung für Raumordnungsprogramme
(RL 2001/42/EG vom 27. Juni 2001, ABl. Nr. L 197 vom 21.7.2001, S. 30)

Nr. 111

V e r o r d n u n g

der Oö. Landesregierung über Raumordnungs-
programme und Verordnungen gemäß § 11 Abs. 6

Oö. Raumordnungsgesetz 1994, die einer
Umweltprüfung zu unterziehen sind 

(Umweltprüfungsverordnung für Raumordnungs-
programme)

Auf Grund des § 13 Abs. 1 und 2 des Oö. Raumord-
nungsgesetzes 1994 (Oö. ROG 1994), LGBl. Nr.
114/1993, zuletzt geändert durch das Landesgesetz
LGBl. Nr. 115/2005, wird verordnet: 

§ 1

(1) Raumordnungsprogramme und Verordnungen
gemäß § 11 Abs. 6 Oö. ROG 1994 sind im Sinn des § 13
Abs. 1 Z. 2 Oö. ROG 1994 einer Umweltprüfung zu unter-
ziehen, wenn sie geeignet sind, Europaschutzgebiete 
(§ 24 des Oö. Natur- und Landschaftsschutzgesetzes
2001) erheblich zu beeinträchtigen. 

(2) Eine erhebliche Beeinträchtigung eines Europa-
schutzgebiets ist dann anzunehmen und das Raumord-
nungsprogramm oder eine Verordnung gemäß § 11 
Abs. 6 Oö. ROG 1994 oder deren Änderungen einer
Umweltprüfung zu unterziehen, wenn durch das
Raumordnungsprogramm oder durch eine Verordnung
gemäß § 11 Abs. 6 Oö. ROG 1994 Flächenwidmungs-
akte ermöglicht werden, 

1. die in einem Europaschutzgebiet liegen, oder 

2. die ganz oder teilweise innerhalb einer Entfernung von
200 Meter zu einem Europaschutzgebiet liegen. Aus-
genommen davon sind Festlegungen in Raumord-
nungsprogrammen, die 

a) Widmungen als Grünland (§ 30 Abs. 1 Oö. ROG
1994) sowie Sonderausweisungen im Grünland 
(§ 30 Abs. 8 und 8a Oö. ROG 1994) ermöglichen, 

b) Widmungen als Wohngebiete (§ 22 Abs. 1 Oö. ROG
1994), Dorfgebiete (§ 22 Abs. 2 Oö. ROG 1994),
Kurgebiete (§ 22 Abs. 3 Oö. ROG 1994), Kernge-
biete (§ 22 Abs. 4 Oö. ROG 1994), Gemischte Bau-

gebiete (§ 22 Abs. 5 Oö. ROG 1994) und Zweitwoh-
nungsgebiete (§ 23 Abs. 2 Oö. ROG 1994) mit
einem Flächenausmaß bis zu 20.000 m² ermögli-
chen, 

c) Sonderausweisungen im Grünland gemäß § 30
Abs. 3 Oö. ROG 1994 mit einem Flächenausmaß
bis zu 20.000 m² ausdrücklich ermöglichen, 

d) Widmungen als Gebiete für Geschäftsbauten (§ 23
Abs. 3 Oö. ROG 1994) bis zu einer maxima-
len Gesamtverkaufsfläche von 5.000 m² ermögli-
chen.

§ 2

(1) Raumordnungsprogramme oder Verordnungen
gemäß § 11 Abs. 6 Oö. ROG 1994 für die nicht bereits
eine Pflicht zur Umweltprüfung nach § 13 Abs. 1 Z. 1 
und 2 Oö. ROG 1994 besteht, sind nur dann einer
Umweltprüfung zu unterziehen, wenn sie keinem der im
Abs. 2 und 3 angeführten Planungsfälle zuzuordnen sind.

(2) Folgende Raumordnungsprogramme oder Verord-
nungen gemäß § 11 Abs. 6 Oö. ROG 1994 sind keiner
Umweltprüfung zu unterziehen: 

1. Raumordnungsprogramme oder Verordnungen ge-
mäß § 11 Abs. 6 Oö. ROG 1994, durch deren Pla-
nungsinhalte keine erheblichen Umweltauswirkungen
bei Verwirklichung der Planung unter Berücksichtigung
der Prüfkriterien gemäß § 13 Abs. 2 Z. 1 bis 6 Oö. ROG
1994 zu erwarten sind. Erhebliche Umweltauswirkun-
gen sind dann nicht zu erwarten, wenn die Planungs-
zielsetzungen und die darauf aufbauenden Planungs-
maßnahmen in einem Raumordnungsprogramm offen-
sichtlich positive Auswirkungen auf die Umwelt haben
und/oder damit Projekte ausgeschlossen werden, die
erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt hervorbrin-
gen könnten;

2. Raumordnungsprogramme über die Verwendung 
von Grundstücken als Gebiete für Geschäftsbauten 
(§ 23 Abs. 3 Oö. ROG 1994) bei einer Einschränkung
des Warenangebots auf den Bereich Möbel ein-
schließlich einschlägiger Waren der Raumausstattung
bis zu einer maximalen Gesamtverkaufsfläche von
40.000 m²;

3. Raumordnungsprogramme über die Verwendung 
von Grundstücken als Gebiete für Geschäftsbauten 
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(§ 23 Abs. 3 Oö. ROG 1994), die nicht unter Z. 2 
fallen bis zu einer maximalen Gesamtverkaufsfläche
von 25.000 m².

(3) Geringfügige Änderungen von Raumordnungspro-
grammen oder Verordnungen gemäß § 11 Abs. 6 
Oö. ROG 1994 sind keiner Umweltprüfung zu unterzie-
hen. Als geringfügig gelten Änderungen, die die fest-
gelegten Planungsziele oder Planungsmaßnahmen nicht
wesentlich ändern.

§ 3

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages ihrer Kund-
machung im Landesgesetzblatt für Oberösterreich in
Kraft. 

Für die Oö. Landesregierung:

Sigl

Landesrat
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